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Bei Interesse an den Tagesordnungen, können diese beim Bürgermeisterbüro unter 
� 0 21 03 / 72-106 oder mailto:buergermeisterbuero@hilden.de angefordert werden. 

Die Tagesordnungen werden dann - entweder einmalig oder aber auch auf Wunsch regelmäßig - kostenlos zugesandt. 
 

**************************************** 
 

Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Hilden 
 

1. 8. Nachtragssatzung vom 18.12.2014 zur Hundesteu ersatzung der Stadt Hilden vom 17.11.1997 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land-Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023) und der §§ 3 und 20 Abs. 
2 Buchst. B und Abs. 3 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712/SGV NRW 610), jeweils in den zur Zeit geltenden Fassungen, hat 
der Rat der Stadt Hilden in seiner Sitzung am 17.12.2014 folgenden 8. Nachtrag zur Hundesteuersat-
zung vom 17.11.1997 beschlossen: 
 

§ 1 
 

Die Hundesteuersatzung der Stadt Hilden vom 17.11.1997 wird wie folgt geändert: 
 
§ 2 erhält folgende Fassung: 
 
§ 2  Steuermaßstab und Steuersatz 
 
(1) Die Steuer beträgt jährlich, wenn von einem Hundehalter oder einer Hundehalterin oder von meh-
reren Personen gemeinsam 
a) nur ein Hund gehalten wird 108,00 € 
b) zwei Hunde gehalten werden 132,00 € je Hund 
c) drei oder mehr Hunde gehalten 144,00 € je Hund  
d) ein gefährlicher Hund oder ein Hund 
 bestimmter Rassen gehalten wird 864,00 € 
e) zwei oder mehr gefährliche Hunde oder Hunde 
 bestimmter Rassen gehalten werden 1.056,00 € je Hund. 
 
Hunde, für die Steuerbefreiung nach § 3 gewährt wird, werden bei der Berechnung der Anzahl der 
Hunde nicht berücksichtigt; Hunde, für die eine Steuerermäßigung nach § 4 gewährt wird, werden mit-
gezählt. 
 
(2) Gefährliche Hunde im Sinne von Abs. 1 Buchstaben d) und e) sind solche Hunde, die 

- auf Angriffslust oder Kampfbereitschaft oder Schärfe oder andere in der Wirkung gleichstehende 
Zuchtmerkmale gezüchtet werden oder die eine Ausbildung zum Nachteil des Menschen zum 
Schutzhund oder einer Abrichtung auf Zivilschärfe begonnen oder abgeschlossen haben, 

- sich nach einem Gutachten des beamteten Tierarztes als bissig erwiesen haben, 
- in Gefahr drohender Weise Menschen angesprungen haben, 
- bewiesen haben, dass sie unkontrolliert Wild, Vieh, Katzen oder Hunde hetzen oder reißen. 

 

 Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 

Rat  04. 18.   17.   30.   16. 

Haupt- und Finanzausschuss   04.  06.    02.   02. 

Arbeitskreis Sicherheit u. Ordn.partnerschaften             

Ausschuss für Kultur und Heimatpflege  20.    03.     27.  

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz  19.      27.     10. 

Integrationsrat             

Jugendhilfeausschuss  19.    11.      03. 

Paten- und Partnerschaftsausschuss  09.           

Personalausschuss  09.           

Rechnungsprüfungsausschuss   23.          

Schul- und Sportausschuss  11.    10.      09. 

Sozialausschuss  23.    08.     30.  

Stadtentwicklungsausschuss  18.  29.  24.  26. 23.  25.  

Wirtsch.-u. Wohnungsbauförderungsaussch.  11.       09.  18.  
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Gefährliche Hunde und Hunde bestimmter Rassen im Sinne dieser Vorschrift sind folgende Rassen: 
1.  Pittbull Terrier  
2.  American Staffordshire Terrier 
3.  Staffordshire Bullterrier 
4.  Bullterrier 
5.  American Bulldog 
6.  Bullmastiff  
7.  Mastiff  
8.  Mastino Espanol 
9.  Mastino Napoletano 
10. Fila Brasileiro 
11. Dogo Argentino  
12. Rottweiler  
13. Tosa Inu 
 
sowie Kreuzungen dieser Rassen. 
 
Soweit für Hunde nach Abs. 2 der Nachweis erbracht wird, dass eine Gefahr für die öffentliche Sicher-
heit nicht zu befürchten ist, kann auf Antrag die Festsetzung der Steuer mit dem Steuersatz nach Abs. 
1 Buchstaben a) bis c) erfolgen. Die Festsetzung mit dem Steuersatz nach Abs. 1 Buchstaben a) bis c) 
erfolgt ab dem Ersten des Monats, in dem der Antrag beim Steueramt eingegangen ist, sofern der 
Nachweis innerhalb von drei Monaten nach Antragstellung erbracht und dem Amt für Finanzservice 
vorgelegt wird. 
 
Als Nachweis, dass keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit zu befürchten ist, dient die Befreiung von 
der Maulkorbtrage- und Anleinpflicht, welche von der für den Vollzug des Landeshundegesetzes zu-
ständigen Stelle - Ordnungsamt - der Stadt Hilden erteilt wurde. 
Das Vorliegen der Befreiung haben die Hundehalter bzw. Hundehalterinnen Steueramt nachzuweisen. 
 
 
§ 4 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 
(2) Wenn alle in einem gemeinsam Haushalt lebende Hundehalter bzw. Hundehalterinnen Hilfe zum 
Lebensunterhalt (§§ 27-40 SGB-XII), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41-46 
SGB-XII) oder Arbeitslosengeld II (§§ 19-27 SGB-II) erhalten sowie diesen einkommensmäßig gleich-
stehende Personen wird die Steuer auf Antrag auf die Hälfte des Steuersatzes nach § 2 gesenkt, je-
doch nur für einen Hund. Der Nachweis ist durch Vorlage der laufenden Leistungsbescheide aller 
Haushaltsmitglieder oder eines gültigen Itterpasses zu führen. 
 
 
§ 8 Abs. 5 erhält folgende Fassung: 
 
§ 8  Sicherung und Überwachung der Steuer  
 
(5) Bei Durchführung von Hundebestandsaufnahmen sind die Grundstückseigentümer und Grund-
stückseigentümerinnen, Haushaltungsvorstände sowie deren Stellvertreter/ Stellvertreterinnen zur 
wahrheitsgemäßen Ausfüllung der ihnen vom Steueramt übersandten Nachweisungen innerhalb der 
vorgeschriebenen Fristen verpflichtet (§12 Abs. 1 Nr. 3 a KAG NW in Verbindung mit § 93 AO). Durch 
das Ausfüllen der Nachweisungen wird die Verpflichtung zur An- und Abmeldung nach den Absätzen 1 
und 2 nicht berührt. 
 
 
§ 9: wird gestrichen 
 
 
§ 10 (nunmehr § 9) erhält folgende Fassung: 
 
§ 9   Ordnungswidrigkeiten 
 

Ordnungswidrig im Sinne des § 20 Abs. 2 Buchstabe b) des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV NW S. 712), in der zum Zeitpunkt des Erlasses die-
ser Satzung gültigen Fassung, handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig 
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1. als Hundehalter oder Hundehalterin entgegen § 5 Abs. 4 den Wegfall der Voraussetzungen für ei-
ne Steuervergünstigung nicht rechtzeitig anzeigt, 

2. als Hundehalter oder Hundehalterin entgegen § 8 Abs. 1 einen Hund nicht oder nicht rechtzeitig 
oder unter fehlender oder falscher Angabe der Hunderasse anmeldet, 

3. als Hundehalter oder Hundehalterin entgegen § 8 Abs. 3 einen Hund außerhalb seiner/ihrer Woh-
nung oder seines/ihres umfriedeten Grundbesitzes ohne sichtbar befestigte gültige Steuermarke 
umherlaufen lässt, die Steuermarke auf Verlangen des/der Beauftragten der Stadt nicht vorzeigt 
oder dem Hund andere Gegenstände, die der Steuermarke ähnlich sehen, anlegt, 

4. als Hundehalter/Hundehalterin, Grundstückseigentümer/Grundstückseigentümerin, Haushaltungs-
vorstand oder deren Stellvertreter/Stellvertreterin entgegen § 8 Abs. 4 nicht wahrheitsgemäß Aus-
kunft erteilt, 

5. als Grundstückseigentümer/Grundstückseigentümerin, Haushaltungsvorstand oder deren Stellver-
treter/ Stellvertreterin entgegen § 8 Abs. 5 die vom Steueramt übersandten Nachweisungen nicht 
wahrheitsgemäß oder nicht fristgemäß ausfüllt. 

 
 

§ 2 
 

Dieser 8. Nachtrag zur Hundesteuersatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2015 in Kraft. 
 

 
Hilden, 18.12.2014 
Birgit Alkenings 
Bürgermeisterin 
 
Bekanntmachungsanordnung 
Der vorstehende 8. Nachtrag zur Hundesteuersatzung der Stadt Hilden vom 17.11.1997 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der GO NRW kann gegen die o. g. Sat-
zung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntmachung) nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
b) die o. g. Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Hilden, 18.12.2014 
Birgit Alkenings 
Bürgermeisterin 
 
 

2. Vergnügungssteuersatzung vom 18.12.2014 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023) - in der aktuell gültigen Fassung - 
und der §§ 1 bis 3 und § 20 Abs. 2 Buchst. b des Kommunalabgaben-gesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712/SGV NRW 610) - in der aktuell gülti-
gen Fassung - hat der Rat der Stadt Hilden in seiner Sitzung vom 17.12.2014 folgende Vergnügungs-
steuersatzung beschlossen: 
 
I. Allgemeine Bestimmungen 
 
 
§ 1  Steuergegenstand 
Der Besteuerung unterliegen die im Gebiet der Stadt Hilden veranstalteten nachfolgenden Vergnügun-
gen (Veranstaltungen): 
 
1. Tanzveranstaltungen gewerblicher Art; 
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2. Striptease-Vorführungen und Darbietungen ähnlicher Art; 
3. Vorführungen von pornographischen und ähnlichen Filmen oder Bildern – auch in Kabinen –; 
4. Sex- und Erotikmessen 
5.  Ausspielungen von Geld oder Gegenständen in Spielklubs, Spielkasinos und ähnlichen Einrichtun-

gen; 
6. das Halten von Spiel-, Musik-, Geschicklichkeits- , Unterhaltungs- oder ähnlichen Apparaten in 

a)  Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen, 
b)  Gastwirtschaften, Beherbergungsbetrieben, Vereins-, Kantinen- oder ähnlichen Räumen sowie 

an anderen für jeden zugänglichen Orten. 
Als Spielapparate gelten insbesondere auch Personalcomputer, die überwiegend zum individuellen 
Spielen oder zum gemeinsamen Spielen in Netzwerken oder über das Internet verwendet werden. 

 
 
§ 2  Steuerfreie Veranstaltungen 
Steuerfrei sind 
 
1. Familienfeiern, Betriebsfeiern und nicht gewerbsmäßige Veranstaltungen von Vereinen; 
2. Veranstaltungen von Gewerkschaften, politischen Parteien und Organisationen sowie von Religi-

onsgemeinschaften des öffentlichen Rechts oder ihrer Organe; 
3. Veranstaltungen, deren Überschuss ausschließlich und unmittelbar zu mildtätigen oder gemeinnüt-

zigen Zwecken im Sinne der §§ 52, 53 AO verwendet wird, wenn der Zweck bei der Anmeldung 
nach § 8 angegeben worden ist und der verwendete Betrag mindestens die Höhe der Steuer er-
reicht; 

4. das Halten von Apparaten nach § 1 Nr. 6 im Rahmen von Volksbelustigungen, Jahrmärkten, Kir-
messen und ähnlichen Veranstaltungen. 

 
§ 3  Steuerschuldner 
Steuerschuldner ist der Unternehmer der Veranstaltung (Veranstalter). In den Fällen des § Nr. 6 ist der 
Halter der Apparate (Aufsteller) Veranstalter. 
 
 
II. Bemessungsgrundlage und Steuersätze 
 
§ 4  Nach dem Spieleinsatz bzw. der Anzahl der Appa rate 
(1) Die Steuer für das Halten von Spiel-, Musik-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- oder ähnlichen Ap-

paraten mit Gewinnmöglichkeit bemisst sich nach dem Spieleinsatz, bei Apparaten ohne Gewinn-
möglichkeit nach deren Anzahl. Spieleinsatz ist die nach § 13 Abs. 1 Nr. 8 der Verordnung über 
Spielgeräte und andere Spiele mit Gewinnmöglichkeit (Spielverordnung – SpielV) mit jeder Ausle-
sung eines Geldspielgerätes durch eine Kontrolleinrichtung zu dokumentierende Summe der Eins-
ätze. 

 
(2) Besitzt ein Apparat mehrere Spieleinrichtungen, so gilt jede dieser Einrichtungen als ein Apparat. 

Apparate mit mehr als einer Spieleinrichtung sind solche, an denen gleichzeitig zwei oder mehr 
Spielvorgänge ausgelöst werden können. 

 
(3) Tritt im Laufe eines Kalendermonats an die Stelle eines Apparates ein gleichartiger Apparat, so 

wird die Steuer für diesen Kalendermonat nur einmal erhoben. 
 
(4) Der Halter hat die erstmalige Aufstellung eines Apparates vor dessen Aufstellung, jede Änderung 

hinsichtlich Art und Anzahl der Apparate an einem Aufstellort bis zum 7. Werktag des folgenden 
Kalendermonats schriftlich anzuzeigen. Bei verspäteter Anzeige bezüglich der Entfernung eines 
Apparates gilt als Tag der Beendigung des Haltens der Tag des Anzeigeneingangs. Ein Apparate-
tausch im Sinne des Abs. 3 braucht nicht angezeigt zu werden. 

 
(5) Die Steuer beträgt je Apparat und angefangenen Kalendermonat bei der Aufstellung 
 

1. in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen (§ 1 Nr. 6 a)  
a) je Apparat mit Gewinnmöglichkeit   

vom 01.01.2015 bis 31.12.2015: 4,0 v.H. des Spieleinsatzes 
vom 01.01.2016 bis 31.12.2016: 4,5 v.H. des Spieleinsatzes 

b) bei Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit   65,00 € 
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2. in Gastwirtschaften und sonstigen Orten (§ 1 Nr. 6 b)  
 a) je Apparat mit Gewinnmöglichkeit   

vom 01.01.2015 bis 31.12.2015: 4,0 v.H. des Spieleinsatzes 
vom 01.01.2016 bis 31.12.2016: 4,5 v.H. des Spieleinsatzes 

b) bei Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit    40,00 € 
 
 3. in Spielhallen, Gastwirtschaften und an sonstigen Orten  
   (§ 1 Nr. 6 a und b) bei Apparaten, mit denen Gewalttätig- 
   keiten gegen Menschen und/oder Tiere dargestellt werden  
   oder die die Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges  
   oder pornographische und die Würde des Menschen ver- 
 letzende Praktiken zum Gegenstand haben    1.200,00 € 
 
 
§ 5  Nach der Größe des benutzten Raumes  
(1) Für die Veranstaltungen nach § 1 Nrn. 1 – 2 ist die Steuer nach der Größe des benutzten Raumes 

zu erheben. Die Größe des Raumes berechnet sich nach dem Flächeninhalt der für die Veranstal-
tung und die Teilnehmer bestimmten Räume einschließlich des Schankraumes, aber ausschließ-
lich der Küche, Toiletten und ähnlichen Nebenräumen. Entsprechendes gilt für Veranstaltungen im 
Freien. 
 

(2) Die Steuer beträgt je Veranstaltungstag und angefangene zehn Quadratmeter Veranstaltungsflä-
che  
a) für Veranstaltungen nach § 1 Nr. 1 1,00 €, 
b) für Veranstaltungen nach § 1 Nr. 2 1,60 €. 
Endet eine Veranstaltung erst am Folgetag, wird ein Veranstaltungstag für die Berechnung der 
Steuer zu Grunde gelegt. Für Veranstaltungen, die über 1 Uhr nachts  
hinausgehen, erhöht sich die Steuer für jede weitere angefangene Stunde um 25 vom Hundert der 
maßgeblichen Steuer je angefangene zehn Quadratmeter Veranstaltungsfläche. 
 

(3)  Die Stadt Hilden kann den Steuerbetrag mit dem Veranstalter vereinbaren, wenn die Ermittlung 
der Veranstaltungsfläche besonders schwierig ist. 

 
 
§ 6 Besteuerung nach dem Spielumsatz 
(1) Für Spielklubs, Spielkasinos und ähnliche Einrichtungen (§ 1 Nr. 5) erfolgt die Besteuerung nach 

dem Spielumsatz. Spielumsatz ist der Gesamtbetrag der eingesetzten Spielbeträge abzüglich Aus-
schüttungsbetrag. 

 
(2) Der Spielumsatz ist der Stadt Hilden spätestens 7 Werktage nach der Veranstaltung zu erklären. 

Bei regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen sind die Erklärungen monatlich bis zum 7. Werk-
tag des nachfolgenden Monats abzugeben. 

 
(3) Der Steuersatz beträgt 6 v. H. Die Stadt Hilden kann den Veranstalter von dem Einzelnachweis der 

Höhe des Spielumsatzes befreien und den Steuerbetrag mit ihm vereinbaren, wenn dieser Nach-
weis im Einzelfall besonders schwierig ist. 

 
 
§ 7  Nach der Roheinnahme 
(1) Die Steuer ist, soweit sie nicht nach den Vorschriften der §§ 4, 5 und 6 festzusetzen ist, nach der 

Roheinnahme zu berechnen. 
Als Roheinnahme gelten sämtliche vom Veranstalter erhobenen Entgelte, die vor, während oder 
nach der Veranstaltung für die Teilnahme erhoben werden. In einem Teilnahmeentgelt enthaltene 
Beträge für Speisen und Getränke oder sonstige Zugaben bleiben bei der Steuerberechnung außer 
Ansatz. 
Sofern der Wert der den Teilnehmern gewährten Zugaben nicht exakt ermittelt werden kann, legt 
die Stadt Hilden den Abzugsbetrag nach Satz 3 unter Würdigung aller Umstände pauschal fest. 

 
(2) Die Roheinnahmen sind der Stadt Hilden spätestens 7 Werktage nach der Veranstaltung zu erklä-

ren. Bei regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen sind die Erklärungen monatlich bis zum 7. 
Werktag des nachfolgenden Monats abzugeben. 
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(3)  Der Steuersatz beträgt 22 v. H. Die Stadt Hilden kann den Veranstalter von dem Einzelnachweis 
der Höhe der Roheinnahme befreien und den Steuerbetrag mit ihm vereinbaren, wenn dieser 
Nachweis im Einzelfalle besonders schwierig ist. 

 
 
III. Gemeinsame Bestimmungen 
 
§ 8  Anmeldung und Sicherheitsleistung 
(1) Die Veranstaltungen nach § 1 Nrn. 1 – 5 sind spätestens zwei Wochen vor deren Beginn bei der 

Stadt Hilden schriftlich anzumelden. Bei unvorbereiteten und nicht vorherzusehenden Veranstal-
tungen ist die Anmeldung an dem auf die Veranstaltung folgenden Werktage nachzuholen. Verän-
derungen, die sich auf die Höhe der Steuer auswirken, sind umgehend anzuzeigen. 

 
(2) Bei mehreren aufeinander folgenden oder regelmäßig stattfindenden Veranstaltungen nach § 1 Nr. 

1 – 3 eines Veranstalters am selben Veranstaltungsort ist eine einmalige Anmeldung ausreichend. 
Im Einzelfall können abweichende Regelungen getroffen werden. 
 

(3) Die Stadt Hilden ist berechtigt, eine Sicherheitsleistung in Höhe der voraussichtlichen Steuer-
schuld zu verlangen. 

 
 
§ 9  Entstehung des Steueranspruches 
Der Vergnügungssteueranspruch entsteht mit Abschluss der Veranstaltung, im Falle der Besteuerung 
nach § 4 mit der Aufstellung des Apparates an den in § 1 Nr. 6 genannten Orten. 
 
 
§ 10 Festsetzung und Fälligkeit 
(1) Die Steuer wird mit Steuerbescheid festgesetzt und ist innerhalb von einem Monat nach Bekannt-

gabe des Steuerbescheides zu entrichten. 
 
(2) Die Stadt Hilden ist berechtigt, bei regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen die Steuer für 

einzelne Kalendervierteljahre im Voraus festzusetzen. In diesen Fällen ist die Steuer für das jewei-
lige Kalendervierteljahr zum 15. Februar, 15. Mai, 15.  

 August und 15. November zu entrichten. Die Steuer kann auf Antrag zu je einem Zwölftel des Jah-
resbetrages am 15. jeden Kalendermonats entrichtet werden. 

 
(3) Bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit im Sinne des § 4 ist der Steuerschuldner verpflichtet, bis zum 

15. Tag nach Ablauf eines Kalendervierteljahres der Stadt Hilden eine Steuererklärung für jeden 
Abrechnungszeitraum (ein Kalendermonat) getrennt nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck ein-
zureichen. Bei der Besteuerung nach den Spieleinsätzen sind den Steuererklärungen Zählwerk-
Ausdrucke für den jeweiligen Abrechnungszeitraum (ein Kalendermonat) beizufügen, die als Anga-
ben mindestens Geräteart, Gerätetyp, Gerätenummer, die fortlaufende Nummer des Zählwerkaus-
druckes und die für eine Besteuerung nach § 4 notwendigen Angaben enthalten müssen. 

 
 
§ 11 Verspätungszuschlag und Steuerschätzung 
(1) Die Festsetzung eines Verspätungszuschlages bei Nichtabgabe oder nicht fristgerechter Abgabe 

einer Steuererklärung erfolgt nach der Vorschrift des § 152 der Abgabenordnung in der jeweils gel-
tenden Fassung. 

 
(2) Soweit die Stadt Hilden die Besteuerungsgrundlagen nicht ermitteln oder berechnen kann, kann 

sie sie schätzen. Es gilt § 162 Abgabenordnung in der jeweils geltenden Fassung. 
 
 
§ 12 Steueraufsicht und Prüfungsvorschriften 
Die Stadt Hilden ist berechtigt, jederzeit zur Nachprüfung der Steuererklärungen und zur Feststellung 
von Steuertatbeständen die Veranstaltungsräume zu betreten, Geschäftsunterlagen einzusehen und 
die Vorlage aktueller Zählwerkausdrucke zu verlangen. 
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§ 13 Ordnungswidrigkeiten 
Ordnungswidrig im Sinne von § 20 Abs. 2 Buchstabe b) des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 - in der aktuell geltenden Fassung - handelt, wer als Ver-
anstalter vorsätzlich oder leichtfertig folgenden Vorschriften bzw. Verpflichtungen zuwiderhandelt: 
 
1. § 4 Abs. 4: Anzeige der erstmaligen Aufstellung eines Spielapparates sowie Änderung (Erhöhung) 

des Apparatebestandes 
2. § 6 Abs. 2: Erklärung des Spielumsatzes  
3. § 7 Abs. 2: Erklärung der Roheinnahmen  
4. § 8 Abs. 1: Anmeldung der Veranstaltung und umgehende Anzeige von steuererhöhenden Ände-

rungen 
5. § 10 Abs. 3: Einreichung der Steuererklärung 
6. § 10 Abs. 3: Einreichung der Zählwerkausdrucke 
 
 
§ 14  In-Kraft-Treten 
Diese Vergnügungssteuersatzung tritt zum 01.01.2015 in Kraft.  
Gleichzeitig tritt die Vergnügungssteuersatzung vom 15.12.2005 außer Kraft. 
 
 
Hilden, 18.12.2014 
Birgit Alkenings 
Bürgermeisterin 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
Der vorstehende Vergnügungssteuersatzung in der Stadt Hilden vom 17.12.2014 wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der GO NRW kann ge-
gen die o. g. Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntmachung) 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) die o. g. Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Hilden, 18.12.2014 
Birgit Alkenings 
Bürgermeisterin 
 
 

3. Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Hilden fü r das Haushaltsjahr 2015 
 
Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 mit allen Anlagen liegt nach § 80 Abs. 3 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Gesetz vom19. Dezember 2013 (GV. 
NRW. S. 878), 
im Verwaltungsgebäude Hilden, Am Rathaus 1, Zi. 235  ab dem 05.01.2015 , während der Dauer 
des Beratungsverfahrens im Rat, zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
Die Auslegungszeiten sind wie folgt: 
Montag und Freitag: von 08.00 bis 12.00 Uhr, 
außerdem 
Dienstag und Mittwoch: von 08.00 bis 16.00 Uhr und 
Donnerstag: von 8.00 bis 18.00 Uhr. 
 
Die Beschlussfassung ist für den 18. März 2015 vorgesehen. 
Gegen den Entwurf der Haushaltssatzung 2015 können Einwohner oder Abgabepflichtige innerhalb ei-
ner Frist von 14 Tagen nach Beginn der Auslegung Einwendungen erheben, über die der Rat in öffent-
licher Sitzung beschließt. 
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Die Einwendungen sind beim Amt für Finanzservice, Verwaltungsgebäude, Am Rathaus 1, 
Zimmer 235, entweder schriftlich oder mündlich zu Protokoll zu geben. 
 
Hilden, 18.12.2014 
Birgit Alkenings 
Bürgermeisterin 
 
 

4. 10. Nachtragssatzung vom 18.12.2014 zur Satzung über Gebühren für die Entwässerung der 
Grundstücke im Stadtgebiet Hilden vom 15.12.2005 
 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878) und der §§ 1, 2, 4, 6 und 7 des Kommunalabgabengesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV NRW S. 712), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 13.12.2011 ( GV NRW S.687), und des § 65 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (LWG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV NRW S. 926), zu-
letzt geändert durch Art. 1 Gesetzes zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 13.12.2011 (GV. NW. S. 687), hat der Rat der Stadt Hilden in seiner Sitzung 
am 17.12.2014 folgende Satzung über Gebühren für die Entwässerung der Grundstücke im Stadtge-
biet Hilden beschlossen: 
 

§ 1 
 
1. § 3 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 
(1) Die Schmutzwassergebühr beträgt je m³ Schmutzwasser € 1,67 und setzt sich zusammen aus einer 
Schmutzwasserreinigungsgebühr (€ 0,91 / m³ Schmutzwasser) und einer Schmutzwasserableitungs-
gebühr (€ 0,76 / m³ Schmutzwasser). 
 
2. § 5  erhält folgende Fassung: 
 
Die Niederschlagswassergebühr für Grundstücksflächen nach § 4 Abs. 1 dieser Satzung beträgt je an-
gefangenen m² bebaute (bzw. überbaute) und/oder befestigte  Grundstücksfläche € 0,65 . 
 

§ 2 
 

Diese Nachtragssatzung tritt am 01.01.2015 in Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
Die vorstehende 10. Nachtragssatzung vom 18.12.2014 zur Satzung über Gebühren für die Entwässe-
rung der Grundstücke im Stadtgebiet Hilden vom 15.12.2005 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der GO NRW kann gegen die o. g. Sat-
zung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntmachung) nicht mehr geltend 
gemacht werde, es sei denn, 
a.) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
b.) die o. g. Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c.) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d.) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei  
 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Hilden, den  18.12.2014 
Birgit Alkenings 
Bürgermeisterin 
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5. 17. Nachtragssatzung vom 18.12.2014 zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Benutzung der Hildener Wochenmärkte (Hildener Markt standstarif) vom 14.12.1990 
 
Aufgrund der §§ 7 und 41 Abs. 1 f) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen  
(GO NRW) und der §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(KAG) jeweils in der zur Zeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Hilden in seiner Sitzung am 
17.12.2014 folgende Nachtragssatzung beschlossen: 
 
§ 1  
 
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Hildener  
Wochenmärkte (Hildener Marktstandstarif) vom 14.12.1990 wird wie folgt geändert:  
 
§ 2 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
 
Als Gebühr wird ein Marktstandsgeld in Höhe von 2,04 € für jeden angefangenen Meter der  
Länge der zugewiesenen Standfläche und für jeden Markttag erhoben.  
 
§ 2  
 
Diese Nachtragssatzung tritt am 1. Januar 2015 in Kraft.  
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende 17. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benut-
zung der Hildener Wochenmärkte (Hildener Marktstandstarif) wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 7 Abs. 6 GO NRW eine Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser Verordnung nach Ablauf eines 
Jahres nach dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,  
b) diese Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet,  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Hilden vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
Hilden, den 18.12.2014  
Birgit Alkenings 
Bürgermeisterin 
 
 

6. 18. Nachtragssatzung vom 18.12.2014 zur Gebühren satzung zur Abfallentsorgungssatzung der 
Stadt Hilden vom 14.12.1995 

 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und der §§ 4 
und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NW) in Verbindung mit 
der Satzung über die Abfallentsorgung der Stadt Hilden (Abfallentsorgungssatzung), jeweils in den z.Z. 
geltenden Fassungen, hat der Rat der Stadt Hilden in seiner Sitzung am 17.12.2014 folgende 18. 
Nachtragssatzung zur Gebührensatzung vom 14.12.1995 zur Abfallentsorgungssatzung der Stadt Hil-
den beschlossen: 
 

§ 1 
 
Die Gebührensatzung vom 14.12.1995 zur Abfallentsorgungssatzung der Stadt Hilden in der z.Z. gülti-
gen Fassung wird wie folgt geändert: 
 
§ 4 erhält folgende Fassung: 
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§ 4 
Gebührenmaßstab und Gebührensatz 

 
(1) Die Höhe der Abfallentsorgungsgebühr richtet sich nach der Zahl der Abfallbehälter und der 

Häufigkeit des Einsammelns und Beförderns. 
 
Sie beträgt jährlich 

 
a. für jeden 40-l-Müllgroßbehälter 53,20 € 

b. für jeden 60-l-Müllgroßbehälter 79,80 € 

c. für jeden 80-l-Müllgroßbehälter 106,40 € 

d. für jeden 120-l-Müllgroßbehälter 159,60 € 

e. für jeden 140-l-Müllgroßbehälter 186,20 € 

f. für jeden 240-l-Müllgroßbehälter 319,20 € 

g. für jeden 660-l-Großraumabfallbehälter 877,80 € 

h. für jeden 770-l-Großraumabfallbehälter 1.024,10 € 

i. für jeden 1.100-l-Großraumabfallbehälter 1.463,00 € 

j. für jede 120-l-Biotonne 12,00 € 

k. für jede 240-l-Biotonne 24,00 € 

 
bei 14-täglich einmaligem Einsammeln und Befördern. 

 
 

Die Abfallentsorgungsgebühr beträgt jährlich 
 

l. für jeden 660-l-Großraumabfallbehälter 1.755,60 € 

m. für jeden 770-l-Großraumabfallbehälter 2.048,20 € 

n. für jeden 1.100-l-Großraumabfallbehälter 2.926,00 € 

        
       bei wöchentlich einmaligem Einsammeln und Befördern. 
 
 
(2) Für das Einsammeln und Befördern von städtischen Abfallsäcken beträgt die Gebühr 

je Abfallsack 4,00 €. 
Die Gebühr für die Abgabe von Restmüll am Wertstoffhof beträgt 
5,00 € je angefangene 100 l (max. 0,5 m³). 
Für das Einsammeln und Befördern von städtischen Laubsäcken beträgt die Gebühr je Laubsack 
1,00 €. 
 
 

(3) Für den Austausch und die Lieferung von Restmüll-, Biomüll- und Altpapiergefäßen werden folgen-
de Gebühren erhoben: 

 
a.) Austausch von Restmüll-, Biomüll- und Altpapiergefäßen auf dem städt. Bauhof: 

 

je zu tauschendem Gefäß 5,00 € 

 
b.) Lieferung / Abholung / Austausch von Restmüll-, Biomüll- und Altpapiergefäßen an/vom 

anschlusspflichtigen Grundstück: 
 

je zu tauschendem Gefäß 10,00 € 

  
(4) Die Servicegebühr für die Dienstleistung des § 14 Abs. 7 der Abfallentsorgungssatzung  
 beträgt je Müllgefäß: 

a.) bei wöchentlich einmaligem Einsammeln und Befördern 276,10 € 

b.) bei 14-täglich einmaligem Einsammeln und Befördern 138,05 € 
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c.) bei 4-wöchentlich einmaligem Einsammeln und Befördern 69,03 € 

 
Die Gebührenpflicht entsteht mit dem ersten des auf die erstmalige Inanspruchnahme der Service-
leistung folgenden Monats. Sie endet mit dem Ende des Monats, in dem die Inanspruchnahme der 
Serviceleistung des § 14 Abs. 7 der Abfallentsorgungssatzung schriftlich abgemeldet wird. 

 
 

§ 2 
Diese Nachtragssatzung tritt am 1. Januar 2015 in Kraft. 

 
Bekanntmachungsanordnung: 
Die vorstehende 18. Nachtragssatzung vom 18.12.2014 zur Satzung über Gebühren zur Abfallentsor-
gungssatzung der Grundstücke im Stadtgebiet Hilden vom 14.12.1995 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der GO NRW kann gegen die o.g. Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntmachung) nicht mehr geltend ge-
macht werden, es sei denn, 
a.) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
b.) die o.g. Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c.) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d.) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletz-

te Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
Hilden, den 18.12.2014 
Birgit Alkenings 
Bürgermeisterin 
 
 

7. 8. Nachtragssatzung vom 18.12.2014 zur Satzung ü ber die Straßenreinigung und die Erhebung 
von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- u nd Gebührensatzung) der Stadt Hilden 
vom 25.04.2008 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), der §§ 3 und 4 
des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG NRW) und der §§ 4 und 6 des Kom-
munalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NW), jeweils in den zur Zeit gültigen 
Fassungen, hat der Rat der Stadt Hilden in seiner Sitzung am 17.12.2014 folgende 8. Nachtragssat-
zung zur Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Stra-
ßenreinigungs- und Gebührensatzung) vom 25.04.2008 beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der § 6 Abs. 4 erhält folgende Fassung 
 
(4) Bei einmaliger 14-täglicher Reinigung der Fahrbahn beträgt die Benutzungsgebühr jährlich je Meter 

Grundstücksseite (Abs. 1 - 3), wenn das Grundstück erschlossen wird durch eine Straße, die über-
wiegend 

 
 bei 14 tägl. 

Reinigung 

a) dem Fußgängerverkehr dient (Fußgängerzone) 1,29 € 

b) dem Anliegerverkehr dient (Anliegerstraße) 1,72 € 

c) dem Verkehr innerhalb von Baugebieten oder innerhalb von im Zusam-
menhang bebauten Ortsteilen dient (Haupterschließungsstraße) 1,55 € 

d) dem durchgehenden innerörtlichen Verkehr dient (Hauptverkehrsstraße) 1,38 € 

e) dem überörtlichen Durchgangsverkehr dient (Hauptverkehrsstraße) 1,21 € 
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Wird eine Straße während des 14-täglichen Reinigungsintervalls gemäß den Festlegungen des Stra-
ßenverzeichnisses mehrmals gereinigt, vervielfacht sich die Benutzungsgebühr entsprechend. 
 
 

§ 2 
Inkrafttreten  

Die Nachtragssatzung tritt am 01.01.2015 in Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
Die vorstehende 8. Nachtragssatzung vom 18.12.2014 zur Satzung über die Straßenreinigung und die 
Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) der Stadt Hil-
den vom 25.04.2008 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der GO NRW kann gegen die o.g. Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntmachung) nicht mehr geltend ge-
macht werden, es sei denn, 
a.) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
b.) die o. g. Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c.) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d.) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Hilden, den 18.12.2014 
Birgit Alkenings 
Bürgermeisterin 
 
 

8. 22. Nachtragssatzung vom 18.12.2014 zur Gebühren satzung für die Friedhöfe der Stadt Hilden 
(Friedhofsgebührensatzung) vom 20.06.1996 
 
Aufgrund von § 4 des Bestattungsgesetzes NRW und § 7 Abs. 2 i.V.m. §§ 7 und  41 Absatz 1 Satz 2 
Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), jeweils in den zur 
Zeit gültigen Fassungen, hat der Rat der Stadt Hilden in seiner Sitzung am 17.12.2014 folgende 
21. Nachtragssatzung für die Gebührensatzung für die Friedhöfe der Stadt Hilden beschlossen: 
 

§ 1 
 

Die Gebührensatzung vom 20.06.1996 für die Friedhöfe der Stadt Hilden (Friedhofsgebührensatzung) 
wird wie folgt geändert: 

 
Der gemäß § 1 Abs. 2 der Friedhofsgebührensatzung zu dieser Satzung gehörende Gebührentarif er-
hält folgende Fassung: 
 
 
Gebührentarif zur Gebührensatzung für die Friedhöfe  der Stadt Hilden vom 20.06.1996 
 
Tarif- 
stelle/Nr. 

Gegenstand Gebühr 
€ 

Erwerb des Nutzungsrechts an Grabstellen 
1 Reihen- u. Wahlgräber 
1.1 Reihengräber für Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 

- Kindergräber (15 Jahre Ruhezeit) 
367 

1.1.2 anonyme Reihengräber für Kinder bis zum vollendeten  
5. Lebensjahr - Kindergräber (15 Jahre Ruhezeit) 

367 

1.2 Reihengräber für Personen über 5 Jahre (20 Jahre Ruhe-
zeit) 

478 

1.2.2 anonyme Reihengräber für Personen über 5 Jahre  
(20 Jahre Ruhezeit) 

478 

1.3 Wahlgräber - je Stelle - (30 Jahre Nutzungsrecht) 1.479 
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Tarif- 
stelle/Nr. 

Gegenstand Gebühr 
€ 

1.4 Wahlgräber als Tiefengräber (30 Jahre Nutzungsrecht) 2.266 
1.5 Nachträgliche Herrichtung einer Wahlgrabstelle als Tiefen-

grab 
für jedes Jahr der Ruhefrist 
(aufgerundet auf volle Jah-
re) 1/60 der Gebühr nach 
Tarif-Nr. 1.4  

1.6 Pflegefreie Reihengräber ab vollendetem 5. Lebensjahr (20 
Jahre Ruhezeit) 

897 

2 Urnengräber 
2.1.1 Urnenreihengräber (20 Jahre Ruhezeit) 464 
2.1.2 anonyme Urnenreihengräber (20 Jahre Ruhezeit) 464 
2.2 Urnenwahlgräber (30 Jahre Nutzungsrecht) 1.459 
2.3 Aschestreufeld (20 Jahre Ruhezeit) 1.137 
2.4 Urnenhain (Baumbestattung) (20 Jahre Ruhezeit) 913 
2.5 Urnenhain (Baumbestattung) 

(Erwerb zu Lebzeiten 30 Jahre) 
1.117 

2.6 Urnenwand (20 Jahre Ruhezeit) 2.260 
2.7 Urnenwand (30 Jahre Nutzungsrecht) 2.465 
2.8 Urnenerdkammer (20 Jahre Ruhezeit) 1.770 
2.9 Urnenerdkammer (30Jahre Nutzungsrecht) 1.975 
3 Sonstige Erwerbskosten 
3.1 Wiedererwerb die jeweils volle Gebühr 

nach Tarifstelle 1 
3.2 Verlängerung des Nutzungsrechts Unter Beachtung der Ru-

hezeit (§ 10 der Friedhofs-
satzung) für jedes Jahr der 
Verlängerung (aufgerundet 

auf volle Jahre) 1/30 der 
Gebühr nach Tarif-Nr. 1.3 
oder 1.4, 2.2, 2.4 oder 2.5 

3.3 Hinzuerwerb einer Grabstelle gemäß § 15 Abs. 3 der Fried-
hofssatzung 

Unter Beachtung des Nut-
zungsrechts an der bereits 
innehabenden Grabstelle 

für jedes Jahr der Nut-
zungsdauer (aufgerundet 
auf volle Jahre) 1/30 der 

Gebühr nach Tarif-Nr. 1.3 
oder 1.4, 2.2, 2.4 oder 2.5 

3.4 Umschreibung des Nutzungsrechts Neuregelung in der Tarif-
stelle Sonstige Gebühren 

4 Grabbereitung: 
(Eingeschlossen sind Grabanfertigung, Grabausschmückung, Grabschließung und 
Kranzüberführung) 

4.1 Reihengräber für Kinder bis zum vollend.5. Lebensjahr - 
Kindergräber 

94 

4.1.1 Anonyme Reihengräber für Kinder bis zum vollend.5. Le-
bensjahr - Kindergräber 

94 

4.2 Reihengräber für Personen über 5 Jahre 480 
4.2.1 Anonyme Reihengräber für Personen über 5 Jahre 480 
4.3 Wahlgräber für Kinder bis zum vollend.5. Lebensjahr - Kin-

dergräber - auch bei Anfertigung eines Tiefengrabes 
94 

4.4 Wahlgräber für Personen über 5 Jahre 556 
4.4.1 Wahlgräber für Personen über 5 Jahre – Sondergröße 748 
4.5 Wahlgräber für Personen über 5 Jahre als Tiefengrab 748 
4.6 Urnen-Reihengräber 126 
4.6.1 Anonyme Urnen-Reihengräber 126 
4.7 Urnen-Wahlgräber 126 
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Tarif- 
stelle/Nr. 

Gegenstand Gebühr 
€ 

4.7.1 Urnenhain (Baumbestattungen) 126 
4.7.2 Urnenwand 94 
4.7.3 Urnenerdkammer 126 
4.8 Für Aschebeisetzungen in für Erdbestattungen bestimmte 

Wahlgräber 
126 

4.10 Tieferlegung von Gebeinen bei nachträglicher Herrichtung 
einer Wahlgrabstätte als Tiefengrab 

Gebühr nach Tarif-Nr. 5.2, 
4.11 jeweils in voller Höhe 

und Gebühr nach 
Tarif-Nr.1.5 

4.11 Zwei gleichzeitige Sargbeisetzungen in einem Tiefengrab Gebühr nach Tarif-Nr. 4.5 
5 Ausgrabungen / Umbettungen 
5.1 Kinder bis zum vollend. 5. Lebensjahr vor Ablauf der Ruhe-

zeit 
824 

5.2 Personen über 5 Jahre vor Ablauf der Ruhezeit 2.472 
5.3 Kinder bis zum vollend. 5. Lebensjahr nach Ablauf der Ru-

hezeit 
515 

5.4 Personen über 5 Jahre nach Ablauf der Ruhezeit 529 
5.5 Urnen 414 
5.6 Wiederbeisetzung auf Friedhöfen der Stadt Hilden 

In den Gebühren sind die Kosten für Gebeinsärge und für 
an Grabanlagen entstehende Schäden sowie Gestellung 
von Hilfskräften nicht enthalten. 

Gebühr nach Tarif-St. 4 

6 Gebühr für die Genehmigung von Grabmalen jeglicher Art 
6.1 Reihengräber 

stehende Grabmale (15 Jahre) (incl. Stand-
festigkeitsprüfung) 
stehende Grabmale (20 Jahre) 
(incl. Standfestigkeitsprüfung) 
liegende Grabmale 
(ohne Standfestigkeitsprüfung) 

 
39 
 

44 
 

24 

6.2 Wahlgräber 
stehende Grabmale 
(incl. Standfestigkeitsprüfung) 
liegende Grabmale 
(ohne Standfestigkeitsprüfung) 

 
54 
 

24 

6.3 Genehmigungen von Einfassungen im alten Teil des Stadt-
friedhofes 

24 

7 Sonstige Gebühren 
7.1 Umschreibung des Nutzungsrechts 24 
7.2 Genehmigung zum Befahren der Friedhöfe mit Privat - PKW 24 
7.3 Benutzung der Leichenzelle  86 

7.4 Benutzung und Ausschmückung der Trauerhalle 248 
7.5 Abräumen Wahlgrabstelle  
 - 1. Stelle 216 
 - jede weitere Stelle 108 
 - Urnengräber 72 
7.6 Abräumen Grabhügel 135 
 - Urnengräber 45 
7.7 Sonderreinigung Leichenzelle 185 
8 Unterhaltung von Grabstellen  
8.1 Unterhaltung anonymer Begräbnisstätten  
8.1.1 Anonyme Reihengräber bis zum vollendeten 5. Lebensjahr  

(15 Jahre Ruhezeit) 
257 

8.1.2 Anonyme Reihengräber für Personen über 5 Jahre  
(20 Jahre Ruhezeit) 

343 
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Tarif- 
stelle/Nr. 

Gegenstand Gebühr 
€ 

8.1.3 Anonyme Urnenreihengräber (20 Jahre Ruhezeit) 130 
8.2 Unterhaltung bei Rückgabe des Nutzungsrechtes bis zum 

Ablauf der Ruhefrist € / Jahr.  
Die Jahresgebühr zu Ziffer 8.2.1, 8.2.2 und 8.2.3 kann bis 
zum Ablauf der Ruhefrist vom Nutzungsberechtigten abge-
löst werden.  
Der Betrag ist jeweils für das gesamte Jahr zu zahlen. 

 

8.2.1 Wahlgrab - je Stelle 51 
8.2.2 Reihengrab 43 
8.2.3 Urnenreihengrab / Urnenwahlgrab 26 
8.3  Unterhaltung pflegefreier Grabstätten  
8.3.1 Pflegefreies Reihengrab 515 
8.3.2 Aschestreufeld 343 
8.3.3 Urnenhain (Baumbestattung 20 Jahre) 515 
8.3.4 Urnenhain (Baumbestattung 30 Jahre) 772 
8.3.5 Urnenwand (20 Jahre ) 515 
8.3.6 Urnenwand (30 Jahre) 772 
8.3.7 Urnenerdkammer (20 Jahre) 515 
8.3.8 Urnenerdkammer (30 Jahre) 772 
9. Nicht im Gebührentarif aufgeführte Bestattungsleistungen 

werden entsprechend dem Aufwand (Stundendurch-
schnittswert) berechnet. 

 

10. Eine darüber hinausgehende Gebührenerhebung nach 
Maßgabe der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Hil-
den in der jeweils geltenden Fassung bleibt unberührt. 

 

 
§2 

Diese Nachtragssatzung tritt am 1. Januar 2015 in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung: 
Die vorstehende 22. Nachtragssatzung vom 18.12.2014 zur Gebührensatzung für die Friedhöfe der 
Stadt Hilden (Friedhofsgebührensatzung) vom 20.06.1996 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der GO NRW kann gegen die o. g. Sat-
zung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntmachung ) nicht mehr gel-
tend gemacht werden, es sei denn, 
a.) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
b.) die o. g. Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c.) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d.) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
Hilden, den 18.12.2014 
Birgit Alkenings 
Bürgermeisterin 

 
Bekanntmachung der Sparkasse Hilden·Ratingen·Velber t 
 

9. Aufgebot  
 
Das Sparkassenbuch 
 

3021477884 Velbert 
 

der Sparkasse Hilden·Ratingen·Velbert, der ehemaligen Stadt-Sparkasse Hilden (H), der ehemaligen 
Stadt-Sparkasse Ratingen (R) und der ehemaligen Sparkasse Velbert (V), deren Rechtsnachfolgerin 
die Sparkasse Hilden·Ratingen·Velbert ist, wird aufgeboten. 
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Die Inhaber des Sparkassenbuches werden aufgefordert, binnen drei Monaten ihre Rechte unter Vor-
lage des Sparkassenbuches anzumelden, andernfalls wird das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt. 
 
Velbert, 16. Dezember 2014 
SPARKASSE HILDEN·RATINGEN·VELBERT 
 DER VORSTAND 

 
Bekanntmachung der Gemeinnützigen Seniorendienste „ Stadt Hilden“ GmbH 
 

10. Jahresabschluss 2013 
 
Die Gesellschafterversammlung der Gemeinnützigen Seniorendienste „Stadt Hilden“ GmbH hat am 
17.12.2014 den Jahresabschluss zum 31.12.2013 mit einer Bilanzsumme i. H. v. 14.720.822,37 € und 
einem Jahresüberschuss i. H. v. 7.136,47 € festgestellt. Der Jahresüberschuss 2013 wird auf neue 
Rechnung vorgetragen. 
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts beauftragten Wirtschaftsprüfer, Frau 
Berndt und Herr Reinartz, von der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Zweigniederlassung Düs-
seldorf, haben am 17.04.2014 folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang 
- unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Gemeinnützigen Seniorendienste 
„Stadt Hilden“ GmbH, Hilden, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013 geprüft. Die 
Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage 
der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung 
der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, 
die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festle-
gung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler be-
rücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen inter-
nen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebe-
richt überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der an-
gewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsführung so-
wie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der 
Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnen Erkenntnisse entspricht der Jah-
resabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschafts-
vertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemein-
nützigen Seniorendienste „Stadt Hilden“ GmbH, Hilden. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jah-
resabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 
 
Gemäß § 108 Abs. 3 Ziffer 1c der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen liegen Jahres-
abschluss und Lagebericht 2013 im Rathaus der Stadt Hilden, Am Rathaus 1, Zimmer 431, bis zur 
Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur Einsichtnahme bereit. 
 
Hilden, 22. Dezember 2014 
Holger Reinders 
Geschäftsführer 
 
 
 


